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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine frontbeschickbare 
Wäschebehandlungsmaschine wie Waschmaschine, 
Waschtrockner oder Trockner mit einem Gehäuse, 
mit einer durch eine Tür verschließbaren, im Wesent-
lichen kreisförmigen Gehäuseöffnung, einem in dem 
Gehäuse angeordneten, im Wesentlichen zylinder-
förmigen Behälter zur Aufnahme der zu behandeln-
den Wäsche mit einer im Wesentlichen kreisförmigen 
Behälteröffnung, einer Düse zum Einspülen von 
Wasser und einer Einrichtung zur Erzeugung von 
Dampf, die einen Heizkörper, eine Eintrittsöffnung 
und eine gemeinsame Austrittsöffnung für Wasser 
und Dampf umfasst, das/der über die Düse im Be-
reich des Randes der Behälteröffnung in den Innen-
raum des Behälters einspritzbar ist.

[0002] Aus der EP 1 659 205 A2 ist eine frontbe-
schickbare Waschmaschine mit einem Laugenbehäl-
ter zur Aufnahme von Waschflüssigkeit und der zu 
behandelnden Wäsche bekannt. Die Waschmaschi-
ne umfasst ferner einen Dampfgenerator, der einen 
Tank zur Aufnahme der zu verdampfenden Flüssig-
keit und einen Heizkörper zum Erhitzen und Ver-
dampfen der Flüssigkeit besitzt. Ferner besitzt die 
Waschmaschine eine Einrichtung zum Einsprühen 
oder Einlassen von Wasser in den Laugenbehälter, 
wobei die Einrichtung eine Düse im Randbereich der 
Türöffnung besitzt. Bei dieser Waschmaschine ist 
eine separate Düse für den Wassereinlauf und eine 
weitere Düse oder ein Rohrstutzen für den Dampf 
vorgesehen, wobei die Zuleitungen durch die Dich-
tungsmanschette hindurchgeführt werden. Durch die 
Anordnung von zwei separaten Düsen in den Bereich 
der Türöffnung wird der Zugang zum Laugenbehäl-
terinneren etwas erschwert. Für die Zuleitung, für die 
Austrittsöffnung, für den Dampf und für die Austritts-
öffnungen für das Wasser ist jeweils ein separates, 
steuerbares Ventil vorgesehen, was recht aufwändig 
ist.

[0003] Aus der nachveröffentlichten DE 10 2007 
007 354 A1 ist es bekannt, bei einer derartigen Wä-
schebehandlungsmaschine das Wasser mittels einer 
Pumpe zu der Einrichtung zur Erzeugung von Dampf 
zu fördern.

[0004] Aus der EP 1 464 751 A1 ist eine Waschma-
schine mit einem Laugenbehälter zur Aufnahme von 
Waschflüssigkeit und der zu behandelnden Wäsche 
bekannt. Die hier offenbarte Waschmaschine um-
fasst einen Dampfgenerator, um die Wäsche mit 
Dampf zu behandeln. Hierbei ist ein Behälter im obe-
ren Bereich der Waschmaschine angeordnet, in dem 
eine vorbestimmte Menge Wasser eingelassen wird. 
Die Flüssigkeit wird mit einem Heizkörper erhitzt, bis 
es verdampft. Über eine Leitung und eine Düse wird 
der Dampf in den Behandlungsraum bzw. in das In-
nere der Trommel geführt. Ferner kann auch Wasser 

über dieselbe Leitung und Düse in das Innere der 
Trommel geleitet werden. Der Zufluss ist direkt mit 
der Wasserversorgung verbunden und wird über ein 
Ventil gesteuert. Auch der Dampfaustritt wird über ein 
Auslassventil gesteuert, um einen ausreichenden 
Dampfdruck innerhalb der Dampferzeugungseinrich-
tung bereitzustellen. Beim Öffnen des Auslassventils 
strömt aufgrund des hohen Drucks sehr viel Dampf 
aus, wodurch Tröpfchen aus dem Behälter mitgeris-
sen werden. Tröpfchen sind jedoch bei der Behand-
lung von Wäsche mit Dampf unerwünscht, weil sie 
die Wäsche ungleichmäßig befeuchten.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Wäschebehandlungsmaschine mit Dampferzeu-
gungseinrichtung bereitzustellen, bei der Tröpfchen-
bildung vermieden und die Dampfqualität verbessert 
wird.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Wäschebe-
handlungsmaschine mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungen ergeben 
sich aus den nachfolgenden abhängigen Ansprü-
chen.

[0007] Der wesentliche Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Wäschebehandlungsmaschine ist, dass der 
Dampf vordefiniert erzeugt wird. Beispielsweise kann 
ein gleichmäßiges oder stoßartiges Einlassen von 
Dampf in den Behandlungsraum und auf die zu be-
handelnde Wäsche bereitgestellt werden. Ferner ist 
mit der erfindungsgemäßen Wäschebehandlungs-
maschine die zeitlichen Vorgaben für die Dampfein-
spritzung sehr genau einzuhalten, so dass ein exak-
tes Zusammenspiel mit einem ablaufenden Wasch-
programm oder Trockenprogramm eingehalten wird.

[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das 
Wasser zur Eintrittsöffnung der Dampferzeugungs-
einrichtung mittels einer Pumpe gefördert wird. Mit 
der Pumpe kann ein genau eingestellter, kontinuierli-
cher Wasserzulauf zum Dampfgenerator eingestellt 
werden, der dadurch im Wesentlichen gleichmäßig 
verdampft. Alternativ können mit der Pumpe gezielt 
Dampfstöße erzeugt werden, um beispielsweise 
kurzzeitig den Dampf mit hohem Druck in die Trom-
mel oder den Behandlungsraum einzublasen. Ge-
genüber einem Einlass über ein Ventil hat die Pumpe 
zusätzlich den Vorteil, dass die in den Dampfgenera-
tor eingelassene Wassermenge nicht vom Wasser-
druck abhängig ist. Die Förderleistung der Pumpe 
wird hierbei vorteilhafterweise von der Gerätesteue-
rung, die üblicherweise den Ablauf des Waschpro-
gramms oder Trockenprogramms bestimmt, ange-
steuert. Ferner ist an der Pumpe ein Rückschlagven-
til für das zur Dampferzeugungseinrichtung zu för-
dernde Wasser angeordnet. Auf diese Weise wird 
verhindert, dass der Druck, der bei der Verdampfung 
entsteht, über die Pumpe entweicht. Das ist insbe-
sondere wichtig, wenn Dampfstöße erzeugt werden, 
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da nach dem kurzzeitigem Wassereinlass nach dem 
Abschalten der Pumpe ein hoher Druck innerhalb der 
Dampferzeugungseinrichtung entsteht.

[0009] Beim Einsatz der Dampferzeugungseinrich-
tung in einer Waschmaschine mit einem in dem Ge-
häuse angeordneten, schwingbeweglich befestigten 
Laugenbehälter mit einer darin horizontal oder ge-
neigt angeordneten, drehbaren Trommel und einer 
im Wesentlichen kreisförmigen Laugenbehälteröff-
nung und einer Dichtungsmanschette, die zur Verbin-
dung zwischen der Gehäuseöffnung und der Laugen-
behälteröffnung angeordnet ist, ist es zweckmäßig, 
die Düse zum Einspülen von Wasser und Einsprühen 
von Dampf in der Dichtungsmanschette anzuordnen. 
Somit ist eine gleichmäßige und zuverlässige Dampf-
behandlung der Wäsche von der Einfüllöffnung aus 
sichergestellt, insbesondere, wenn die Düse im obe-
ren Bereich des Dichtrings oder der Einfüllöffnung 
der Trommel angebracht ist. Die Richtungsangaben 
beziehen sich auf die betriebsgemäße Aufstellpositi-
on der Wäschebehandlungsmaschine.

[0010] In einer vorteilhaften Ausführung umfasst die 
Wäschebehandlungsmaschine zumindest einen 
Tank, in dem das Wasser bevorratbar ist, welches 
über die Pumpe zur Einlassöffnung der Dampferzeu-
gungseinrichtung förderbar ist. Auf diese Weise wird 
ein begrenzter Vorrat an zu verdampfender Wasser-
menge bereitgehalten.

[0011] Damit möglichst kein Restwasser in der 
Dampferzeugungseinrichtung verbleibt, ist es zweck-
mäßig, dass die Dampferzeugungseinrichtung bzw. 
zumindest der innere Boden unter einem Gefälle zur 
Austrittsöffnung positioniert ist. Durchfließendes 
Wasser, welches während der Schauglaseinspülung 
durch die Dampferzeugungseinrichtung fließt, wird 
aus dieser zumindest nahezu vollständig entleert. 
Kalk- oder sonstige Ablagerungen werden somit ver-
mieden bzw. fortgespült.

[0012] Für eine vorteilhafte Behandlung der Wä-
sche mit Dampf ist es zweckmäßig, dass die Pumpe 
eine Förderleistung von 2 bis 7 ml pro sek. hat, die 
Düse einen Querschnitt von 0,5 cm2 bis 1 cm2 und 
der Heizkörper eine maximale Leistung von 1 KW be-
sitzt. Um mit dieser geringen Heizleistung eine grö-
ßere Wärmemenge, hier etwa 5 KW zu speichern, ist 
ferner eine Speichermasse vorgesehen, vorteilhaf-
terweise ein Alu-Block von etwa 300 Gramm bis 800 
Gramm, der vom Heizkörper auf eine Temperatur von 
120 bis 200°C erhitzt wird. Ferner ist es zweckmäßig, 
dass der Behälter ein Volumen im Bereich zwischen 
300 ml bis 1000 ml hat. Mit diesen Dimensionierun-
gen kann bei einer geringen elektrischen Leistung 
genügend Dampf für eine normale Wäschebeladung 
von 3 bis 6 Kg erzeugt werden.

[0013] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist in 

den Tank ein Tauchrohr eingelassen, welches über 
eine Verbindungsleitung unter Umgehung der Pumpe 
zu einer weiteren Einlassöffnung der Dampferzeu-
gungseinrichtung geführt ist. Mit dieser als Bypass 
geführten Leitung wird ein Überlauf bereitgestellt, 
über den aus dem Tank überlaufendes Wasser durch 
die Dampferzeugungseinrichtung und dann durch die 
Leitung zur Düse geführt und von dort aus in den In-
nenraum der Trommel eingelassen wird. Somit wird 
während der Wassereinspülung nur das Einlassventil 
geöffnet wird, wodurch der Behälter zum Überlaufen 
gebracht wird. Nach dem Schließen des Einlassven-
tils verbleibt die zu bevorratete Wassermenge im 
Tank, wobei noch eine Restmenge an Wasser aus 
dem Tank bis zur Höhe der Düse herausfließt.

[0014] Damit das Wasser vollständig oder zumin-
dest fast vollständig aus den Leitungen und der 
Dampferzeugungseinrichtung herausfließt, ist diese 
in einer vorteilhaften Ausführung zusätzlich belüftet. 
Zur Bereitstellung der Belüftung wird ein Siphon ver-
wendet, der zwischen dem oberen Bereich der Ver-
bindungsleitung und der Einlassleitung angebracht 
ist, wodurch Luft über die freie Fließstrecke in die Lei-
tung und die Dampferzeugungseinrichtung nach-
strömbar ist.

[0015] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist im Si-
phon eine Schwimmkugel angeordnet, die als Ventil 
wirkt, wodurch der Siphon durch den Dampfdruck 
verschließbar ist. Damit wird unerwünschtes Entwei-
chen des Dampfes während der Dampferzeugung 
über die Belüftung verhindert.

[0016] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und 
wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

[0017] Fig. 1: eine Wäschebehandlungsmaschine 
mit einer Dampferzeugungseinrichtung in einer skiz-
zierten Schnittdarstellung.

[0018] In Fig. 1 ist in rein schematischer Darstellung 
eine Wäschebehandlungsmaschine 1, hier eine 
Waschmaschine, mit einem Laugenbehälter 2 darge-
stellt. Die Positions- und Richtungsangaben bezie-
hen sich auf die betriebsgemäße Aufstellposition der 
Wäschebehandlungsmaschine. Innerhalb des Lau-
genbehälters 2 ist eine drehbar gelagerte und über 
einen elektrischen Motor 13 angetriebene Trommel 3
angeordnet, die die im Laugenbehälter 2 bzw. Trom-
mel 3 befindliche Wäsche 8 bewegt. Die Trommel 3
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel aus Edel-
stahl hergestellt und mit einer Vielzahl an Öffnungen 
für die Durchflutung versehen. Im unteren Bereich 
des Laugenbehälters 2 ist die Waschflüssigkeit 7, 
welche zum Reinigen oder Behandeln der Wäsche 8
benötigt wird. Zur Erwärmung oder zum Erhitzen der 
Flüssigkeit 7 ist im unteren Bereich des Laugenbe-
hälters 2 ein Heizkörper (nicht dargestellt) angeord-
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net. Im oberen Bereich der Maschine 1 ist ein Ein-
lassventil 15 skizziert, welches das Einlaufen des 
Wassers aus dem Versorgungsnetz steuert. Über 
den Einspülkasten 11 wird das Wasser über das Ver-
bindungsrohr 14 in den Laugenbehälter 2 geleitet, 
wobei im Einspülkasten 11 eingegebenes Waschmit-
tel mit in den Laugenbehälter 2 gespült wird. Zusätz-
lich besitzt die Wäschebehandlungsmaschine 1 eine 
Einrichtung 12 zur Erzeugung von Dampf, der über 
eine Leitung 16 und eine daran angeschlossene 
Düse 17 in das Innere des Laugenbehälters 2 bzw. in 
das Innere der Trommel 3 eingeblasen wird. Die 
Düse 17 ist im oberen Bereich der Dichtungsman-
schette 6, welche die Verbindung zwischen der Öff-
nung 9 im Laugenbehälter 2 und der durch die Tür 5
verschließbaren Öffnung 10 im Gehäuse 4 bereit-
stellt, angebracht.

[0019] Zur Förderung des Wassers 27 in die Dampf-
erzeugungseinrichtung 12 umfasst die Wäschebe-
handlungsmaschine 1 eine Pumpe 21, die an ihrer 
Druckseite für das zu fördernde Wasser 27 ein Rück-
schlagventil 20 besitzt. Das Rückschlagventil 20 ver-
hindert, dass in der Dampferzeugungseinrichtung 12
erzeugter Dampf aus der Öffnung 18 über die Pumpe 
21 zurückströmt.

[0020] An der Austrittsöffnung 19 ist eine Leitung 16
angeschlossen, über die der Dampf oder einzuspü-
lendes Wasser zur Düse 17 geleitet wird. Die Düse 
17 ist im oberen Bereich am Rand der Öffnung 9 im 
Behandlungsraum, hier im Bereich der Dichtungs-
manschette 6, angebracht, wobei die Düse 17 zum 
Inneren des Laugenbehälters 2 zeigt, so dass eine 
gute Dampfbesprühung der im Laugenbehälter 2
bzw. in der Trommel 3 befindlichen Wäsche 8 bereit-
gestellt wird. Eine Steuerung 29 steuert die Vorgänge 
für die Durchführung eines Wäschebehandlungspro-
gramms oder Waschprogramms und die Durchfüh-
rung der Dampferzeugung, insbesondere das An-
steuern des Einlassventils 15, des Heizkörpers 26
und der Pumpe 21.

[0021] Die Pumpe 21 erhält das zu fördernde Was-
ser 27 aus einem Tank 22, der über das steuerbare 
Einlassventil 15 befüllt wird. Zur Bereitstellung der 
Hygieneanforderungen ist zwischen dem Einlassven-
til 15 und dem Tank 22 bzw. der Einlassleitung 22a im 
Bereich des Einspülkastens 11 eine freie Fließstre-
cke 11a angeordnet. In den Tank 22 ist ferner ein 
Tauchrohr 23 eingesetzt, welches über die Leitung 28
eine direkte Verbindung zu einer weiteren Einlassöff-
nung 24 der Dampferzeugungseinrichtung 12 unter 
Umgehung der Pumpe 21 bereitstellt. Mit diesem By-
pass wird ein Überlauf bereitgestellt, über den aus 
dem Tank 22 überlaufendes Wasser durch das 
Tauchrohr 23, durch die Verbindungsleitung 28 zur 
Dampferzeugungseinrichtung 12 und dann durch die 
Leitung 16 zur Düse 17 geführt und von dort aus in 
den Innenraum der Trommel 3 eingelassen wird. 

Nach dem Schließen des Einlassventils 15 läuft ein 
Teil des Wassers 27 aus dem Tank 22 heraus, bis es 
das Niveau der Düse 17 erreicht hat. Die Dampfer-
zeugungseinrichtung 12 ist in einer vorteilhaften Aus-
führung unter einem Gefälle zur Austrittsöffnung 19
angeordnet, so dass sie zumindest fast leerläuft, so 
dass eine Durchspülung erfolgt, wodurch Kalk- und 
Schmutzablagerungen in der Dampferzeugungsein-
richtung 12 verhindert bzw. zumindest vermindert 
werden. Damit das Wasser sicher und vollständig 
aus der Dampferzeugungseinrichtung 12 und der 
Verbindungsleitung 28 herausläuft, wird diese Ver-
bindungsleitung 28 zusätzlich belüftet. Hierbei ist im 
oberen Bereich der Verbindungsleitung 28 ein Si-
phon 31 angebracht, der mit der Einlassleitung 22a
verbunden ist und über die freie Fließstrecke 11a Luft 
in die Leitung 28 nachströmen lässt, wenn das zulau-
fende Wasser abgeschaltet ist bzw. das Einlassventil 
15 geschlossen wird. Im Siphon 31 befindet sich eine 
Schwimmkugel 30, die während der Dampferzeu-
gung durch den dabei entstehenden Druck gegen die 
obere Einlassöffnung des Siphons 31 gedrückt wird 
und somit ein unerwünschtes Herausströmen des 
Dampfes durch den Siphon 31 bzw. durch den Belüf-
tungskanal verhindert.

[0022] Während der Dampferzeugung wird durch 
das Tauchrohr 23 der Dampfaustritt aus der weiteren 
Einlassöffnung 24 verhindert, wobei diese Anord-
nung wie ein weiterer Siphon wirkt, der bei einem zu 
hohen Druck den Dampf zurück in den Tank 22 strö-
men lässt. Mit der Anordnung wird ein Überdruckven-
til bereitgestellt, das einen zu hohen Druck in der 
Dampferzeugungseinrichtung 12 verhindert.

[0023] Als Wäschebehandlungsmaschine 1 kann 
anstelle einer Waschmaschine auch ein Trockner mit 
einer drehbaren Trommel 3 verwendet werden, der 
keinen Laugenbehälter 2 und keine Dich- tungsman-
schette 6 zwischen Laugenbehälter 2 und Gehäuse-
öffnung 10 enthält. Hierbei ist die Düse 17 im Rand-
bereich der Gehäuseöffnung 10 angeordnet, damit 
der Dampf in das Innere der Trommel 3 eingespritzt 
werden kann.

Patentansprüche

1.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine (1) wie Waschmaschine, Waschtrockner oder 
Trockner mit einem Gehäuse (4), mit einer durch eine 
Tür (5) verschließbaren, im Wesentlichen kreisförmi-
gen Gehäuseöffnung (10), einem in dem Gehäuse 
(4) angeordneten, im Wesentlichen zylinderförmigen 
Behälter (2, 3) zur Aufnahme der zu behandelnden 
Wäsche (8) mit einer im Wesentlichen kreisförmigen 
Behälteröffnung (9), einer Düse (17) zum Einspülen 
von Wasser und einer Einrichtung (12) zur Erzeu-
gung von Dampf, die einen Heizkörper (26), eine Ein-
trittsöffnung (18) und eine gemeinsame Austrittsöff-
nung (19) für Wasser und Dampf umfasst, das/der 
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über die Düse (17) im Bereich des Randes der Behäl-
teröffnung (9) in den Innenraum des Behälters (2, 3) 
einspritzbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Wasser zur Eintrittsöffnung (18) der Dampferzeu-
gungseinrichtung (12) mittels einer Pumpe (21), die 
an ihrer Druckseite für das zu fördernde Wasser ein 
Rückschlagventil (20) besitzt, förderbar ist.

2.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine (1), wie Waschmaschine oder Waschtrockner 
nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch, einen in 
dem Gehäuse (4) angeordneten, schwingbeweglich 
befestigten Laugenbehälter (2) mit einer darin hori-
zontal oder geneigt angeordneten, drehbaren Trom-
mel (3) und einer im Wesentlichen kreisförmigen Lau-
genbehälteröffnung (9) und einer Dichtungsman-
schette (6), die zur Verbindung zwischen der Gehäu-
seöffnung (10) und der Laugenbehälteröffnung (9) 
angeordnet ist, wobei die Düse (17) zum Einspülen 
von Wasser und Einsprühen von Dampf in der Dich-
tungsmanschette (6) angeordnet ist.

3.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wäschebehandlungsmaschine (1) 
zumindest einen Tank (22) umfasst, in dem das Was-
ser bevorratbar ist, welches über die Pumpe (21) zur 
Eintrittsöffnung (18) der Dampferzeugungseinrich-
tung (12) förderbar ist.

4.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dampferzeugungseinrichtung (12) 
bzw. zumindest der innere Boden unter einem Gefäl-
le zur Austrittsöffnung (19) positioniert ist.

5.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pumpe (21) eine Förderleistung 
von 2 bis 7 ml pro sek. hat, die Düse (17) einen Quer-
schnitt von 0,5 cm2 bis 1 cm2 und der Heizkörper (16) 
eine maximale Leistung von 1 KW besitzt.

6.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Tank (22) ein Volumen im Bereich zwischen 
300 ml bis 1000 ml hat.

7.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass in den Tank (22) ein Tauchrohr (23) eingelassen 
ist, welches über eine Verbindungsleitung (28) unter 
Umgehung der Pumpe (21) zu einer weiteren Einlas-
söffnung (24) der Dampferzeugungseinrichtung (12) 
geführt ist.

8.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine nach Anspruch 1 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dampferzeugungseinrichtung (12) 
zusätzlich belüftet ist.

9.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Belüftung mit einem Siphon (31) bereitge-
stellt wird, der zwischen dem oberen Bereich der Ver-
bindungsleitung (28) und der Einlassleitung (22a) an-
gebracht ist, wodurch Luft über die freie Fließstrecke 
(11a) in die Leitung (28) und die Dampferzeugungs-
einrichtung (12) nachströmbar ist.

10.  Frontbeschickbare Wäschebehandlungsma-
schine nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Siphon (31) eine Schwimmkugel (30) ange-
ordnet ist, die als Ventil wirkt, wodurch der Siphon 
(31) durch Dampfdruck verschließbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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